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Liebe Mandanten,
da liegt so ein altes Tretboot auf dem Tro-
ckenen und rottet vor sich hin. Also schön ist 
das nicht, kann das bitte jemand entfernen? 
Beim Blick auf das Bild dieses Mandanten-
briefes wird dann schnell klar, es ist doch 
alles eine Sache der Perspektive. Denn mit 
sprichwörtlicher Weitsicht betrachtet ergibt 
das doch ein völlig neues Bild. Leider ver-
steifen wir uns viel zu oft auf einen einzelnen 
Bildausschnitt im Leben. Deshalb gilt: immer 
den Überblick behalten, nicht nur nah he-
ranzoomen, denn das verhindert den Blick 
auf die attraktiven Randdetails. Und häufig 
entdecken wir so neue, spannende Perspek-
tiven. Wir haben den Mut, den Esprit und 
die Möglichkeiten dazu. Nutzen wir das. Für 
uns, für unsere Liebsten und für die Gesell-
schaft.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine August 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2017 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2017 
fällig. Das Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung fällt sodann auf den 21.08.2017.

⁶ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung ¹ Scheck ²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017

Gewerbesteuer 15.08.2017 ⁵ 18.08.2017 ⁵ 11.08.2017

Grundsteuer 15.08.2017 ⁵ 18.08.2017 ⁵ 11.08.2017

Sozialversicherung ⁶ 29.08.2017 entfällt entfällt
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Termine September 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.09.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Sozialversicherung ⁵ 27.09.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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Häusliches Arbeitszimmer eines Selbst-
ständigen mit eingeschränktem be-
trieblichem Arbeitsplatz kann steuer-
lich abzugsfähig sein

Ein selbstständiger Logopäde betrieb seine 
Praxis mit mehreren Angestellten in gemie-
teten Räumen, in denen sich ausschließlich 
Behandlungsräume befanden. Zwar waren 
auch Tische mit Computern und Akten-
schränken vorhanden, in denen aber einzig 
Patientenunterlagen aufbewahrt wurden. 
Die sonstigen betrieblichen Unterlagen, wie 
bspw. Krankenkassenabrechnungen oder 
die Buchführung einschließlich der Bank-
konten, konnte er dort nicht abgeschlossen 
aufbewahren. Die Dokumente hätten von 
seinen Angestellten in seiner Abwesenheit 
eingesehen werden können. Theoretisch 
wäre zwar auch in den Behandlungsräumen 
die Erledigung der anderen betrieblichen 
Arbeiten in den Abendstunden oder an den 
Wochenenden möglich gewesen; dazu hätte 
er allerdings jedes Mal die sonstigen Unter-
lagen von seiner Wohnung in die Praxis und 
zurück befördern müssen. Deshalb erledigte 
er diese Arbeiten in seinem häuslichen Ar-
beitszimmer und machte die Kosten hierfür 
im Rahmen des Höchstbetrags von 1.250 € 
als Betriebsausgaben geltend. Das Finanz-
amt meinte, in der Praxis sei ein Arbeitsplatz 
vorhanden, der den Abzug von Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers ausschließe.

E I N K O M M E N S T E U E R

Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug zu, weil 
der Logopäde in seiner Praxis zur Aufbe-
wahrung seiner sonstigen Betriebsunterla-
gen keine geeigneten Räumlichkeiten hatte 
und diese auch nicht ohne weiteres herge-
stellt werden konnten.

Hinweis: Das häusliche Arbeitszimmer 
eines Selbstständigen ist notwendiges Be-
triebsvermögen, wenn der Wert mehr als ein 
Fünftel des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks und mehr als 20.500 € beträgt. 
Es ist dann steuerverstrickt, d. h., der spätere 
Verkauf des eigenen Hauses, in dem sich 
das Arbeitszimmer befindet, oder auch die 
Betriebsaufgabe kann zu Steuerbelastungen 
führen.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Werbungskostenabzug bei Benutzung 
eines Privatflugzeugs

Reisekosten sind als Werbungskosten ab-
ziehbar, wenn ein unmittelbarer beruflicher 
Anlass für die Reise gegeben ist und die 
Verfolgung privater Reiseinteressen nicht 
den Schwerpunkt der Reise bildet. Der Bun-
desfinanzhof hat entschieden, dass ein an-
gestellter GmbH Geschäftsführer auch dann 
Reisekosten geltend machen kann, wenn 
er für seine Dienstreisen sein einmotoriges, 
von ihm selbstgesteuertes Privatflugzeug 
nutzt. Da dem Steuerpflichtigen die Wahl 
des Verkehrsmittels für Dienstreisen grund-
sätzlich freisteht, kann bei der Nutzung eines 
Privatflugzeugs nicht angenommen werden, 
dass private Reiseinteressen im Vordergrund 
stehen.

Da der Geschäftsführer sein Privatflugzeug 
aber auch aufgrund seiner Freude am Flie-
gen genutzt hat, ist seine Lebensführung 
berührt und seine Reiseaufwendungen sind 
nicht abziehbar, soweit sie nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als unangemessen anzu-
sehen sind. Das zuvor mit dem Fall befasste 
Finanzgericht muss nun klären, ob es z. B. 
einen objektiven Grund für den Mehrauf-
wand gab, ob die Anreise per Privatflugzeug 
für den Geschäftserfolg Bedeutung hatte 
oder in der Branche und bei der Größe des 
Unternehmens üblich war. Der vom Ge-
schäftsführer behaupteten Zeitersparnis ist 

der Umstand gegenüberzustellen, dass er 
bei Nutzung von Linienflügen oder der Bahn 
die Möglichkeit gehabt hätte, die Reisezeit 
für dienstliche Arbeiten oder zur Erholung 
zu nutzen
.
Sind die Reiseaufwendungen als unange-
messen anzusehen, muss ein angemessener 
(abziehbarer) Teil der Werbungskosten er-
mittelt werden. Maßstab dafür ist ein ordent-
licher und gewissenhafter Arbeitnehmer in 
derselben Situation des Geschäftsführers. 
Zum Tragen kommen werden durchschnitt-
liche Reisekosten bei Nutzung von Linienflü-
gen oder der Bahn zuzüglich Anreise zum 
Flughafen oder Bahnhof, Taxen- und Parkge-
bühren.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Keine Absetzung für Abnutzung auf die 
Anschaffungskosten einer Vertragsarzt-
zulassung

Die Anschaffungskosten für den Erwerb 
einer Vertragsarztzulassung als alleinigem 
Gegenstand eines Übertragungsvertrags 
sind als selbstständiges nicht abschreibbares 
Wirtschaftsgut zu behandeln. Sie können 
erst im Rahmen einer späteren Praxisver-
äußerung oder -aufgabe das zu ermitteln-
de Veräußerungs- oder Aufgabeergebnis 
beeinflussen. Nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs handelt es sich hierbei allerdings 
um einen Sonderfall.

Als Regelfall ist nach einem weiteren Ur-
teil des Bundesfinanzhofs der Erwerb einer 
Vertragsarztpraxis einschließlich ihrer wert-
bildenden Faktoren anzusehen. Solche sind 
z. B. der Patientenstamm, die Praxiseinrich-
tung, die Übernahme von Arbeitnehmern, 
des Mietvertrags, der Versicherungsverträge 
usw. Der Vorteil aus der Vertragsarztzulas-
sung ist in diesem Fall neben dem Patienten-
stamm in dem erworbenen Wirtschaftsgut 
„Praxiswert“ enthalten. Dieser ist mangels 
eines sachlich begründbaren Aufteilungs- 
und Bewertungsmaßstabs einheitlich zu be-
werten und regelmäßig über einen Zeitraum 
von drei bis fünf Jahren abzuschreiben.

Pauschale Einkommensteuer für Ge-
schenke an Geschäftsfreunde ist nicht 
abziehbar

Geschenke an inländische Geschäftsfreunde 
unterliegen beim Empfänger der Einkom-
mensteuer. Damit das Geschenk seinen 
Zweck erfüllt, kann der Schenkende die 
Steuer dafür pauschal übernehmen und 
den Beschenkten dadurch von seiner Steu-
erpflicht freistellen. Übersteigt der Wert des 
Geschenks 35 €, darf der Schenkende seine 
Aufwendungen nicht als Betriebsausgabe 
abziehen. Der Bundesfinanzhof hat nun ent-
schieden, dass in den Betrag von 35 € auch 
die pauschale Steuer einzubeziehen ist.

Ein Konzertveranstalter hatte Freikarten 
an seine Geschäftspartner verteilt. Soweit 
ihnen dadurch steuerpflichtige Einnahmen 
zugeflossen sind, übernahm er pauschal die 
Einkommensteuer von 30 % und führte sie 
an das Finanzamt ab. Diese Steuer hat der 
Bundesfinanzhof als ein weiteres Geschenk 
beurteilt. Sie wird steuerlich so behandelt 
wie das Geschenk selbst. Sind die Kosten für 
das Geschenk nicht abziehbar, gilt das auch 
für die übernommene Steuer.

Ein Betriebsausgabenabzug kommt auch 
dann nicht in Betracht, wenn die Grenze von 
35 € erst durch die Pauschalsteuer über-
schritten wird.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Kassenführungsmängel bei PC-Kassen-
systemen

Ist die Kassenführung nicht ordnungsgemäß, 
hat dies den Verlust der Ordnungsmäßigkeit 
der gesamten Buchführung zur Folge. Das 
Ergebnis der Buchführung (Umsatz, Gewinn) 
hat dann keine Beweiskraft. Das Finanzamt 
hat die Besteuerungsgrundlagen zu schät-
zen.

Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen 
Kassenführung stellen für alle Unternehmer 
eine enorme Herausforderung dar. Bei der 
Nutzung programmierbarer elektronischer 
Kassensysteme stellt z. B. das Fehlen der 
Programmierprotokolle einen gewichtigen 
formellen Kassenführungsmangel dar, der je-
denfalls bei bargeldintensiven Betrieben zur 
Hinzuschätzung berechtigt. Zu den aufzuhe-
benden Protokollen gehören insbesondere 
diejenigen Unterlagen, die nachträgliche 
Änderungen dokumentieren.

In einem vom Finanzgericht Münster ent-
schiedenen Fall erfasste ein Friseur seine Ba-
reinnahmen über eine PC-gestützte Kassen-
software. Diese Software verfügte noch über 
weitere Funktionen, wie eine Kundenkartei 
und Terminverwaltung. Protokolle über die 
Einrichtung sowie die Programmierung des 
Kassensystems lagen nicht vor.

Das Gericht entschied, dass die für elektroni-
sche Registrierkassen geltenden Grundsätze 
ebenso auf PC-Kassensysteme anzuwenden 
sind und bestätigte die Schätzungsbefugnis 
wegen der Kassenführungsmängel.

Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten die 
strengen Vorgaben für elektronische Kas-
sensysteme ausnahmslos. Die bis dahin 
bestehende Übergangsregelung für nicht 
aufrüstbare „Altgeräte“ ist ausgelaufen. 
Überdies hat der Gesetzgeber generell die 
Anforderungen an die Kassenführung noch-
mals verschärft. Es sind Übergangsfristen zu 
beachten. Um unliebsame Überraschungen 
bei Betriebsprüfungen zu vermeiden, sollte 
unverzüglich Kontakt zum steuerlichen Bera-
ter aufgenommen werden.



12I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Erwerb eigener Anteile durch GmbH ist 
auf Ebene des Gesellschafters ein steu-
erpflichtiges Veräußerungsgeschäft

Erwirbt eine Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) 
eigene Anteile, liegt nach Auffassung des 
Finanzgerichts Rheinland Pfalz aus Sicht des 
veräußernden Gesellschafters ein steuer-
pflichtiges Veräußerungsgeschäft vor.

Dies gilt auch für Zeiträume nach Inkrafttre-
ten des Bilanzrechtsmodernisierungsgeset-
zes im Jahr 2009. Seither wird der Erwerb 
eigener Anteile zwar auf Ebene der Gesell-
schaft wie eine Kapitalherabsetzung behan-
delt. Die Besteuerung auf der Gesellschafte-
rebene ist jedoch davon unabhängig.

Thesaurierte Gewinne der Gesellschaft ge-
hören auch nicht zu den Anschaffungskos-
ten des Gesellschafters und mindern deshalb 
nicht seinen Veräußerungsgewinn.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Aufteilung vorab entstandener Wer-
bungskosten bei verbilligter Vermie-
tung

Wird eine Wohnung verbilligt überlassen, 
sind unter bestimmten Voraussetzungen die 
Werbungskosten nur beschränkt abzugsfä-
hig. Das gilt auch für die vor Bezug entstan-
denen Werbungskosten.

Ein Angestellter hatte eine von seiner Mutter 
geerbte Eigentumswohnung renoviert und 
im nachfolgenden Jahr verbilligt an seinen 
Sohn vermietet. Da die Miete weniger als 
66 % der ortsüblichen Marktmiete betrug, 
wurden die abzugsfähigen Werbungskos-
ten entsprechend gekürzt. Diese anteilige 
Kürzung war auch für die im Jahr vor Bezug 
entstandenen Werbungskosten vorzuneh-
men, da ein Nachweis, dass insoweit eine 
Einkünfteerzielungsabsicht im Zeitpunkt 
der Vornahme der Aufwendungen bestand, 
nicht erbracht werden konnte. Der insoweit 
vorläufig ergangene Einkommensteuerbe-
scheid des Vorjahrs war entsprechend zu 
ändern.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg)
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G E W E R B E S T E U E R

Übersetzungstätigkeit kann durch Zu-
kauf von Fremdübersetzungen gewerb-
lich werden

Liefert eine Personengesellschaft ihren 
Kunden im Rahmen einheitlicher Aufträge 
regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Übersetzungen auch in Sprachen, die 
ihre Gesellschafter nicht selbst beherrschen, 
ist sie gewerblich tätig.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
war auf technische Übersetzungen spezia-
lisiert. Sie lieferte technische Handbücher, 
Bedienungsanleitungen und ähnliche Doku-
mente nebst Übersetzungen in verschiedene 
Sprachen. Für Sprachen, die ihre Gesell-
schafter selbst nicht beherrschten, nutzte 
sie ein EDV-System zur rechnergestützten 
Übersetzung und beauftragte außerdem 
fremde Übersetzer. Das Finanzamt sah die 
Tätigkeit der GbR als gewerblich an und 
erließ Gewerbesteuermessbescheide.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Übersetzungstätig-
keiten von Personengesellschaften sind nur 
dann freiberuflich, wenn deren Gesellschaf-
ter aufgrund eigener Sprachkenntnisse in 
der Lage sind, die beauftragten Überset-
zungsleistungen selbst zu erbringen. Sie 
können sich auch fachlich vorgebildeter 
Mitarbeiter bedienen, wenn sie dabei leitend 
und eigenverantwortlich tätig sind.

Keine Freiberuflichkeit, sondern Gewerblich-
keit liegt vor, wenn die Gesellschafter die 
beauftragte Sprache nicht selbst beherr-
schen, da sie die Richtigkeit der Übersetzun-
gen nicht überprüfen können. Der Einsatz 
der EDV kann das Defizit im Bereich eigener 
Sprachkompetenz nicht ausgleichen. Die 
Gewerbesteuermessbescheide wurden da-
her zu Recht erlassen.
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Beschränkung des Verlustabzugs bei 
Kapitalgesellschaften ist verfassungs-
widrig

Das Bundesverfassungsgericht hat festge-
stellt, dass die Verlustabzugsbeschränkung 
bei Körperschaften in Teilen mit dem Grund-
gesetz unvereinbar ist.

An einer GmbH waren zwei Gesellschafter 
mit 48 % bzw. 52 % beteiligt. Die GmbH hat-
te zum 31. Dezember 2007 durch Verluste 
in früheren Jahren einen Verlustvortrag von 
knapp 600.000 €. Anfang 2008 veräußerte 
der mit 48 % beteiligte Gesellschafter seinen 
Gesellschaftsanteil an einen Dritten. Darauf-
hin kürzte das Finanzamt die festgestellten 
Verluste um 48 %.

Das mit dem Sachverhalt betraute Finanz-
gericht setzte das Verfahren aus und legte 
dem Bundesverfassungsgericht die Frage 
vor, ob die zugrunde liegende gesetzliche 
Regelung überhaupt verfassungsgemäß sei. 
Dieses stellte fest, dass die fragliche Rege-
lung nicht mit dem allgemeinen Gleichheits-
satz des Grundgesetzes vereinbar ist, soweit 
innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % des 
gezeichneten Kapitals mittelbar oder unmit-
telbar an einen Erwerber übertragen werden 
und dadurch die auf diese Anteile entfal-
lenden bis dahin nicht ausgeglichenen oder 
abgezogenen negativen Einkünfte steuerlich 
nicht mehr abziehbar sind.

Der Gesetzgeber ist nun gehalten, rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2008 für den Zeit-
raum bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen 
Regelung zum fortführungsgebundenen 
Verlustvortrag (Einführung mit Wirkung ab 1. 
Januar 2016) eine Neuregelung des Verlust-
abzugs für Kapitalgesellschaften bei einer 
Anteilsübertragung von mehr als 25 % bis 
zu 50 % zu schaffen
.
Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide 
sollten (weiter) offengehalten werden. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen mehr als 50 
% der Gesellschaftsanteile, die im Privatver-
mögen gehalten werden, übertragen wer-
den. Hierzu muss der Bundesfinanzhof noch 
abschließend entscheiden.

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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U M S AT Z S T E U E R

Wann sind Unterrichtsleistungen selbst-
ständiger Lehrer umsatzsteuerfrei?

Die Unterrichtsleistungen selbstständiger 
Lehrer sind unter bestimmten Vorausset-
zungen von der Umsatzsteuer befreit. Die 
Steuerbefreiung gilt für selbstständige 
Lehrer, die an anerkannten Hochschulen, an 
öffentlichen allgemeinbildenden oder be-
rufsbildenden Schulen oder an bestimmten 
anderen Bildungseinrichtungen Unterrichts-
leistungen erbringen. Wird der Unterricht 
an privaten Bildungseinrichtungen erteilt, 
ist eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde erforderlich. Es muss be-
scheinigt sein, dass die Einrichtung auf einen 
Beruf oder eine vor einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts abzulegende Prü-
fung ordnungsgemäß vorbereitet.

In einem vom Niedersächsischen Finanzge-
richt entschiedenen Fall hatte die zuständige 
Landesbehörde weder den Auftraggebern 
noch dem Lehrer bescheinigt, dass sie auf 
einen Beruf oder auf eine abzulegende 
Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. Das 
Gericht entschied, dass die Unterrichtsleis-
tungen des Lehrers umsatzsteuerpflichtig 
sind.

Eine Umsatzsteuerfreiheit nach der Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie kommt nach Auf-
fassung des Gerichts ebenfalls nicht in Frage, 
da der Lehrer seine Unterrichtsleistungen 
ausschließlich im Rahmen der von seinen 
Auftraggebern angebotenen Lehrveranstal-
tungen erbrachte.
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Gesellschaft mit Sitz in einem Freihafen 
kann nicht Mitglied eines umsatzsteu-
erlichen Organkreises sein

Leistungen innerhalb eines umsatzsteuerli-
chen Organkreises unterliegen als sog. In-
nenumsätze nicht der Umsatzsteuer. Mitglie-
der des Organkreises können nur im Inland 
ansässige Unternehmer sein oder deren im 
Inland gelegenen Unternehmensteile. Sitzt 
der Leistungsempfänger im umsatzsteuer-
rechtlichen Ausland, wozu auch die Freihä-
fen Bremerhaven und Cuxhaven gehören, 
handelt es sich um Außenumsätze, die den 
„normalen“ umsatzsteuerlichen Regeln un-
terliegen.

U M S AT Z S T E U E R

Auch wenn das Gesetz bestimmte Leistun-
gen, die in einem Freihafen bewirkt werden, 
wie Umsätze im Inland behandelt, bedeutet 
dies nicht, dass damit auch der Sitz des Un-
ternehmers fiktiv in das Inland verlegt würde 
und es damit zu einem Innenumsatz inner-
halb eines Organkreises kommen könnte.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



17I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Grunderwerbsteuer kann bei nachträg-
lich abgeschlossenem Bauerrichtungs-
vertrag nacherhoben werden

Beim Kauf eines unbebauten Grundstücks 
wird die Grunderwerbsteuer grundsätzlich 
vom Kaufpreis des Grundstücks festgesetzt. 
Hat der Käufer in diesem Zusammenhang 
auch einen Bauerrichtungsvertrag abge-
schlossen, unterliegt nicht nur der Kaufpreis 
des Grundstücks, sondern auch der Preis für 
die Herstellung des Gebäudes der Grunder-
werbsteuer (sog. einheitlicher Erwerbsge-
genstand).

In einem von Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall war der Käufer bei Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags zwar verpflichtet 
worden, einen Bauerrichtungsvertrag ab-
zuschließen. Tatsächlich war dieser aber 
zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen 
worden. Das Finanzamt setzte die Grunder-
werbsteuer deshalb nur vom Kaufpreis des 
Grundstücks fest. Später wurde der Bauer-

richtungsvertrag abgeschlossen. Das Gericht 
entschied, dass die Grunderwerbsteuer 
aufgrund des sachlichen Zusammenhangs 
nachträglich auch vom vereinbarten Gebäu-
depreis zu berechnen und festzusetzen sei.

Tipp: Ein einheitlicher Erwerbsgegenstand 
liegt dann nicht vor, wenn der Grundstücks-
käufer in seiner Entscheidung völlig frei ist, 
ob, wie und mit wem er baut. Aber auch bei 
wesentlichen Abweichungen vom ursprüng-
lichen Angebot nach Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags, wie z. B. die Errichtung 
eines für das gesamte Bauvorhaben maß-
gebenden zusätzlichen Gebäudes, hat der 
Bundesfinanzhof das Vorliegen eines einheit-
lichen Erwerbsgegenstands verneint. Da hier 
mehrere Fallstricke lauern, ist die vorherige 
Rücksprache mit dem Steuerberater emp-
fehlenswert.

G R U N D E R W E R B S T E U E R
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Ungerechtfertigte Bereicherung des 
Arbeitnehmers bei versehentlicher Zah-
lung des vollen Bruttobetrags

Ein Arbeitgeber war verurteilt worden, 
einem Arbeitnehmer noch ausstehendes Ar-
beitsentgelt von insgesamt 8.400 € brutto zu 
zahlen. Die Buchhalterin des Arbeitgebers 
überwies daraufhin versehentlich 8.400 € an 
den Arbeitnehmer, zog also keine Beträge 
für Lohnsteuer und Sozialabgaben ab, die 
etwa 3.500 € ausmachten. Eine Rücküber-
weisung dieser Beträge lehnte der Arbeit-
nehmer ab.

Das Bundesarbeitsgericht billigte dem 
Arbeitgeber einen entsprechenden Rück-
zahlungsanspruch zu. Der Arbeitnehmer 
habe die entsprechende Lohnsteuer und 
den vom Arbeitnehmer zu tragenden Anteil 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ohne 
rechtlichen Grund erhalten. Schuldner dieser 
Beträge sei der Arbeitnehmer.

Fehlen wegen „Kind-krank“ darf kein 
Kündigungsgrund sein

Verweigert der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer rechtswidrig die Freistellung von der 
Arbeit bei Erkrankung eines Kinds, so darf 
der Arbeitnehmer eigenmächtig der Arbeit 
fernbleiben. Eine deshalb ausgesprochene 
Kündigung ist als unzulässige Maßregelung 
nichtig.

Dies machte das Landesarbeitsgericht 
Rheinland Pfalz im Fall eines alleinerzie-
henden Vaters deutlich. Dem angestellten 
Kurierfahrer wurde in engem zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Fernbleiben von 
der Arbeit wegen einer Erkrankung seines 
Sohns die Kündigung ausgesprochen. Wie 
das Landesarbeitsgericht befand, war das 
Fernbleiben des Arbeitnehmers jedoch nicht 
der eigentliche Kündigungsgrund, so dass in 
diesem Fall die Kündigung wirksam war.

A R B E I T S R E C H T
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Betriebskostenabrechnung ist auch 
ohne genehmigte Jahresabrechnung ei-
ner Wohnungseigentümergemeinschaft 
zulässig

Der Vermieter einer Eigentumswohnung 
kann eine Betriebskostenabrechnung ge-
genüber seinem Mieter auch dann wirk-
sam erstellen, wenn die zugrunde liegende 
Jahresabrechung noch nicht von der Woh-
nungseigentümergemeinschaft genehmigt 
worden ist.

In dem vom Bundesgerichtshof entschiede-
nen Fall verlangte der Vermieter einer Eigen-
tumswohnung vom Mieter eine Nachzah-
lung aus einer Betriebskostenabrechnung. 
Eine Beschlussfassung der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft über die Jahresabrech-
nung lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
vor. Der Mieter verweigerte die Nachzah-
lung mit dem Hinweis auf die noch nicht 
genehmigte Jahresabrechnung, da diese 

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

nicht als Grundlage für die Betriebskosten-
abrechnung dienen könne.

Nach Auffassung des Gerichts muss der 
Mieter gleichwohl die Nachzahlung leisten. 
Ein Beschluss der Wohnungseigentümer 
über die Jahresabrechnung ist keine Vor-
aussetzung für die wirksame Abrechnung 
der Betriebskosten des Vermieters. Vielmehr 
muss ein Vermieter einer Eigentumswoh-
nung über die Betriebskostenvorauszahlun-
gen des Mieters auch dann innerhalb der 
gesetzlichen Jahresfrist abrechnen, wenn die 
Beschlussfassung der Wohnungseigentü-
mer über die Jahresabrechnung noch nicht 
vorliegt. Der Beschluss der Wohnungseigen-
tümer entfaltet gegenüber Dritten, hier dem 
Mieter, keine Bindung.
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V E R FA H R E N S R E C H T

BMF Schreiben als Reaktion auf die 
Entscheidung des Großen Senats zum 
Sanierungserlass

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat 
entschieden, dass die Steuerbegünstigung 
von Sanierungsgewinnen gemäß dem 
sogenannten Sanierungserlass des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung verstößt. Das BMF äußert sich nunmehr 
in einer Verwaltungsanweisung zu diesem 
Beschluss und klärt Anwendungsfragen zum 
Sanierungserlass.

Demnach sind die Regelungen des BMF in 
den Fällen, in denen der Forderungsverzicht 
der Gläubiger bis zum 8. Februar 2017 (Ver-
öffentlichung des Beschlusses des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs) abschließend 
vollzogen wurde, weiterhin uneingeschränkt 

anzuwenden. Zudem wird erläutert, was in 
den Fällen des Vorliegens einer verbindli-
chen Auskunft oder verbindlichen Zusage 
gilt.

Über diese Fallkonstellationen hinaus sind 
Billigkeitsmaßnahmen nur noch unter Wider-
rufsvorbehalt vorzunehmen. Die Gewährung 
von Billigkeitsmaßnahmen aus besonderen, 
außerhalb des Sanierungserlasses liegenden, 
sachlichen oder persönlichen Gründen des 
Einzelfalls bleibt unberührt.

Hinweis: Eine gesetzliche Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Sanierungsge-
winnen hat der Gesetzgeber bereits auf den 
Weg gebracht.


